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1356/1/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1996

Rechtssatz

Es besteht grundsätzlich kein Rechtsanspruch darauf, daß eine Verwaltungsübertretung lediglich nach den

Bestimmungen des § 50 VStG, also durch eine Organstrafverfügung geahndet wird. Erst mit der Aushändigung einer

Ausfertigung der Strafverfügung erlischt das Wahlrecht des Wacheorgans, eine Organstrafverfügung zu verhängen

oder die Anzeige zwecks Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens zu erstatten.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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